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Suggestion for amendment of Article : I-50

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel I-50: Schutz personenbezogener Daten

(1)     Jede Mensch hat das Recht auf Schutz der ihn betreffenden personenbezogenen Daten.

(2) Europäische Gesetze legen Regeln über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung

personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union sowie

durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den

Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, und über den freien Datenverkehr fest. Die Einhaltung

dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Behörde überwacht.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Streichung. Wiederholung von Artikel II-41.
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